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Der Magistrat 

E-Mail:buergerservice@ruesselsheim.de

Magistrat der Stadt Rüsselsheim am Main  

Fachbereich Bürgerservice und Wahlen  

Marktplatz 4  

65428 Rüsselsheim 

Antrag auf Einrichtung einer Auskunftssperre im Melderegister 
Familienname: 

Vorname(n):  

Geburtsname: 

Geburtsdatum: 

Anschrift: 

Ich beantrage eine Auskunftssperre nach § 51 Abs. 1 Bundesmeldegesetz (BMG). 

Von folgender Person bzw. folgenden Personen geht die Gefährdung aus 
(Vor- und Familienname): 

Führen Sie hier ausführlich 
die Gründe an, die die 
Annahme rechtfertigen, 
dass Ihnen oder einer 
anderen Person aus der 
Auskunft eine Gefahr für 
Leben, Gesundheit, 
persönliche Freiheit oder 
ähnliche schutzwürdige 
Belange erwachsen 

Die Eintragung der Auskunftssperre soll sich auf folgende Personen (Familienangehörige) 

erstrecken (Vor- und Familienname sowie Geburtsdatum): 

Ich versichere, dass ich die vorstehenden Angaben wahrheitsgemäß nach bestem Wissen und Gewissen 

gemacht habe. Den Auszug aus § 51 BMG und die Hinweise auf Seite 2 habe ich zur Kenntnis genommen. 

Die Informationen zu den Datenschutzbestimmungen habe ich zur Kenntnis genommen. 

Datum und Unterschrift 

https://www.ruesselsheim.de/datenschutzhinweise-formulare0.html
mailto:buergerservice@ruesselsheim.de


 

 

    

 

            

     

          

       

           

          

       

   

            

        

         

        

          

   

            

       

    

           

         

         

   

  

 

 

 
 

   

     

 

     

           

        

     

 

       

        

 

 

 

 

 

 

 

Auszug aus dem Bundesmeldegesetz (BMG) § 51 Auskunftssperren 

(1) Liegen Tatsachen vor, die die Annahme rechtfertigen, dass der betroffenen oder einer anderen Person durch eine 

Melderegisterauskunft eine Gefahr für Leben, Gesundheit, persönliche Freiheit oder ähnliche schutzwürdige Interessen 

erwachsen kann, hat die Meldebehörde auf Antrag oder von Amts wegen unentgeltlich eine Auskunftssperre im Melderegister 

einzutragen. Ein ähnliches schutzwürdiges Interesse ist insbesondere der Schutz der betroffenen oder einer anderen Person vor 

Bedrohungen, Beleidigungen sowie unbefugten Nachstellungen. Bei der Feststellung, ob Tatsachen im Sinne des Satzes 1 

vorliegen, ist auch zu berücksichtigen, ob die betroffene oder eine andere Person einem Personenkreis angehört, der sich auf 

Grund seiner beruflichen oder ehrenamtlich ausgeübten Tätigkeit allgemein in verstärktem Maße Anfeindungen oder sonstigen 

Angriffen ausgesetzt sieht. 

(2) Sofern nach Anhörung der betroffenen Person eine Gefahr nach Absatz 1 nicht ausgeschlossen werden kann, ist eine 

Melderegisterauskunft nicht zulässig. Ist die betroffene Person nicht erreichbar, ist in den Fällen, in denen eine Auskunftssperre 

auf Veranlassung einer in § 34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 6 bis 9 und 11 genannten Behörde von Amts wegen 

eingetragen wurde, die veranlassende Stelle anzuhören. Sofern eine Auskunft nicht erteilt wird, erhält die ersuchende Person 

oder Stelle eine Mitteilung, die keine Rückschlüsse darauf zulassen darf, ob zu der betroffenen Person keine Daten vorhanden 

sind oder eine Auskunftssperre besteht. 

(3) Wurde eine Auskunftssperre eingetragen, sind die betroffene Person und, sofern die Eintragung auf Veranlassung einer in § 

34 Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 6 bis 9 und 11 genannten Behörde von Amts wegen erfolgte, zusätzlich die veranlassende 

Stelle über jedes Ersuchen um eine Melderegisterauskunft unverzüglich zu unterrichten. 

(4) Die Auskunftssperre wird auf zwei Jahre befristet. Sie kann auf Antrag oder von Amts wegen verlängert werden. Die 

betroffene Person ist vor Aufhebung der Sperre zu unterrichten, soweit sie erreichbar ist. Wurde die Sperre von einer in § 34 

Absatz 4 Satz 1 Nummer 1 bis 4, 6 bis 9 und 11 genannten Behörde veranlasst, ist diese zu unterrichten, wenn die betroffene 

Person nicht erreichbar ist. 

(5) … 

Hinweise 

Wir möchten Sie auf diesem Wege noch auf andere Ausforschungsmöglichkeiten Dritter hinweisen, damit von Ihnen 

- gegebenenfalls auch von anderen Personen - weitere, eigene Schutzmaßnahmen ergriffen werden können. 

Sie sollten sich auch bewusstmachen, dass Ihre Daten möglicherweise auch bei anderen öffentlichen Stellen, wie 

dem Finanzamt, dem Jugend- und Sozialamt oder bei Gericht gespeichert sind. Inwieweit dort Möglichkeiten der 

Sperrungen bestehen, sollten Sie mit diesen Stellen direkt klären. Hierzu gehört auch die Möglichkeit der Sperrung 

von Daten in anderen Registern wie dem Ausländerzentralregister und dem zentralen Fahrzeugregister. 

Bitte nehmen Sie zur Kenntnis, dass eine eigene freigiebige Veröffentlichung der eigenen persönlichen Daten im 

Internet (z.B. in sozialen Netzwerken) die Einrichtung einer Auskunftssperre im Melderegister wirkungslos machen 

kann. 
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